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Aufgrund der neuen Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung 

der Covid-19-Epidemie musste das Schutzkonzept angepasst werden. 

  
 

Maskentragpflicht: im Innenbereich für alle und Abstände von 1.5 M 

einhalten. 
Bei sitzender Tätigkeit und alleiniger Benutzung eines Raumes kann auf 

das Maskentragen verzichtet werden. 

 
Sitzpflicht: gilt für die Konsumation von Speisen und Getränken. Abstand 

von 1.5 M einhalten. 
 

Werkstatt gesamt: max. 4 Personen, inkl. FabLab-Manager 
 

Digitallabor: max. 3 Personen, inkl. FabLab-Manager 
 

Workshops Werkstatt: max. 4 Personen inkl. Leiter und inkl. Manager, 
sofern sie sich im gleichen Raum aufhalten. 

 
Workshops Digitallabor: max. 3 Personen inkl. Leiter und inkl. 

Manager, sofern sie sich im gleichen Raum aufhalten. 
 

Mitglieder 
 
Bis auf weiteres werden nur Mitglieder zugelassen, die die Handhabung 

der Maschinen und Geräte kennen, d.h. selbständig mit diesen arbeiten 
können und nur auf Voranmeldung.  

  
Anmeldung: Das Anmeldeverfahren für die Benutzung des FabLab ist 

zwingend. Das Tool für das Anmeldeverfahren ist auf der Hauptseite, 

www.makerspace-rheinfelden.ch aufgeschaltet. 
Du möchtest gerne kurzfristig während der regulären Öffnungszeit 

vorbeikommen? Dann kläre bitte vorher telefonisch ab, ob dies möglich 
ist, Tel.: 061 599 48 25 (nur zu den Öffnungszeiten bedient). 

 
Wichtig: Halte Dich an die Abstandsregeln, Hygienemassnahmen und die  

Anweisungen des diensthabenden FabLab-Managers. 
Fühlst Du Dich krank oder unwohl, bleib zu Hause. 

Kommst Du später als angemeldet, melde das telefonisch, 061 599 48 25, 
ansonsten wird Dein Platz nach 15 Minuten vergeben. 

 

 
 
 
 

http://www.makerspace-rheinfelden.ch/


 

 
 
 
 
FabLab-Manager 
 

Führt eine Anwesenheitsliste (Datum, Name, Vorname, Tel.-Nr., Zeit der 
Anwesenheit) 

 
Stellt sicher, dass das Mitglied vor Eintritt in die Werkstatt resp. des  

Digitallabors seine Hände wäscht und, wenn nötig, desinfiziert, und dies in  

regelmässigen Abständen, vor allem vor und nach Unterbruch der  
Tätigkeit. 

Dass die Räume in regelmässigen Abständen gut gelüftet werden. 
 

Ist zuständig für die Oberflächendesinfektion in beiden Räumen und die  
Desinfektion der Arbeitsschutzmasken in der Werkstatt nach und vor jeder  

Benutzung. 
 

Überwacht, dass die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen  
eingehalten werden.  

 
Abfall: in den speziell markierten, geschlossenen Behälter entsorgen und  

regelmässig leeren. 
 

Bitte eigene Schutzmasken mitbringen! 

Als Schutzmaske dienen Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie 
Textilmasken, die eine hinreichende Wirkung entfalten. Schals oder 

andere spezifische Textilien stellen keine Gesichtsmaske im Sinne der 
Bestimmung dar. 

Schutzmaske nach längerer Tragezeit wechseln! 
 

 
Keine schönen Massnahmen, sie dienen aber dem Schutz und der 

Sicherheit aller Mitwirkenden. 
 

Wir danken für euer Verständnis und bleibt gesund! 
 

 
 

 

 
 

 


